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Einleitung - Ziel und Gang der Untersuchung 

Die "organisierte Kriminalität" (OK) ist das beherrschende Thema, wenn es 
um die modeme Strafverfolgung geht. Der Gesetzgeber sieht darin eine beson-
dere, hochgefährliche Kriminalitätsform, gegen die mit drastischen Mitteln 
vorgegangen werden müsse. Aus diesem Grund wurde 1992 das OrgKG I ver-
abschiedet, das u.a. das strafrechtliche Sanktionensystem erweiterte, wovon 
sich der Gesetzgeber eine wirksamere "Bekämpfung" der Kriminalität ver-
sprach. Durch das OrgKG wurde auch die Vermögensstrafe ins StGB eingefügt 
(§ 43a StGB2), die Gegenstand dieser Untersuchung ist. Die Vorschrift lautet: 

§ 43a Verhängung der Vermägensstrafe 
(1) Verweist das Gesetz auf diese Vorschrift, so kann das Gericht neben einer lebens-

langen oder einer zeitigen Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren auf Zahlung ei-
nes Geldbetrages erkennen, dessen Höhe durch den Wert des Vermögens des Täters 
begrenzt ist (Vermögensstrafe). Vermögenswerte, deren Verfall angeordnet wird, 
bleiben bei der Bewertung des Vermögens außer Ansatz. Der Wert des Vermögens 
kann geschätzt werden. 

(2) § 42 gilt entsprechend. 
(3) Das Gericht bestimmt eine Freiheitsstrafe, die im Fall der Uneinbringlichkeit an die 

Stelle der Vermögensstrafe tritt (Ersatzfreiheitsstrafe). Das Höchstmaß der Ersatz-
freiheitsstrafe ist zwei Jahre, ihr Mindestmaß ein Monat. 

§ 43a bestimmt also, daß in Fällen, in denen eine Strafvorschrift auf ihn 
verweist3, neben einer Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren die Zahlung 
eines nur durch den Wert des Tätervermögens begrenzten Geldbetrages ver-
hängt werden kann, ohne daß der Nachweis erbracht werden muß, daß es sich 
dabei um illegal erworbenes Vermögen handelt. Für den Fall der Uneinbring-
lichkeit des Geldbetrages wird eine Ersatzfreiheitsstrafe zwischen einem Monat 
und zwei Jahren bestimmt. Diese Ersatzfreiheitsstrafe entspricht dem Umfang, 
um den die Ausgangsfreiheitsstrafe gemildert werden muß, wenn neben ihr 

I Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Erschei-
nungsformen der organisierten Kriminalität vom 15.07.1992 (BGBI. I 1302). 

2 §§ ohne Gesetzesbezeichnung sind solche des StGB. Absätze werden durch römi-
sche, Sätze durch arabische Zahlen gekennzeichnet. 

3 Das sind schwere, meist bandenmäßig begangene Straftaten; auf § 43a verweisen 
zur Zeit die §§ 150, 181c, 244 IIl, 244a IIl, 256 11, 260 IIl, 260a IIl, 261 VII 3, 285b I 
StGB, § 30c BtMG, § 92a V 2 AuslG sowie die §§ 84 V, 84a V AsylVfG. 

2· 



20 Einleitung 

eine Vennögensstrafe verhängt wird, damit Freiheitsstrafe und Vennögensstra-
fe nicht zu einer Strafrahmenerweiterung führen und somit zusammen das Maß 
schuldangemessenen Strafens nicht übersteigen4 • 

Diese Sanktion war bereits im Gesetzgebungsverfahren heftig umstritten, 
Zweifel im Hinblick auf Rechtsstaatlichkeit und Effektivität der Vermögens-
strafe wurden geäußert. Erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken im Hin-
blick auf das Schuldprinzip, die Unschuldsvennutung, Art. 14 GG, Art. 103 11 
GG und das Resozialisierungsgebot wurden vorgetragen. Auch juristische Be-
rufsvereinigungen wie der Deutsche Richterbund und der Deutsche Anwaltver-
ein lehnten die Einführung der Vermögensstrafe ab. Dennoch hielt der Gesetz-
geber unverändert an ihr fest, so daß sie derzeit Bestandteil des strafrechtlichen 
Sanktionensystems ist, der inzwischen auch in der Praxis, dort allerdings nur 
vereinzeltS , Anwendung gefunden hat. 

Der Umstand, daß eine neue strafrechtliche Bestimmung bereits vor ihrer 
Verabschiedung auf denn aßen heftigen Widerstand getroffen ist und schon im 
Gesetzgebungsverfahren überaus kontrovers diskutiert wurde, gibt Anlaß, sich 
mit dieser Vorschrift näher auseinanderzusetzen. In der vorliegenden Untersu-
chung soll die Vennögensstrafe daher eingehend beleuchtet werden. 

Das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit besteht im wesentlichen darin, zu 
analysieren, ob und inwieweit die Vermögensstrafe mit den anerkannten 
Grundsätzen eines rechtsstaatlichen Strafrechts zu vereinbaren ist und wie sie 
sich in den Kontext eines sich wandelnden Strafrechts in einer modernen Indu-
striegesellschaft einfügt. Um diese Frage zu beantworten, widmet sich der erste 
Teil der Untersuchung zunächst kurz der Ausgangssituation und der gesetzge-
berischen Zielsetzung, die der Einführung der Vermögensstrafe zugrunde la-
gen. Nach der anschließenden Analyse der Rechtsnatur der Vermögensstrafe, 
die eine wichtige Grundlage für den weiteren Fortgang der Untersuchung dar-
stellt, erfolgt eine eingehende Auseinandersetzung mit gegenüber der neuen 
Vorschrift erhobenen Bedenken zunächst auf verfassungsrechtlicher, danach 
auf einfachrechtlicher Ebene. 

Die Methodik, die im ersten Teil der Arbeit zur Beantwortung der Aus-
gangsfrage verwendet wird, besteht hauptsächlich in einer dogmatischen Ana-
lyse, bei der die Vennögensstrafe auf juristisch-nonnative Weise untersucht 
wird. Die Analyse erfolgt dabei nicht nur vor strafrechtlichem Hintergrund, 

4 Dies ergibt sich zwar nicht unmittelbar aus dem Gesetzeswortlaut. entspricht je-
doch allgemeiner Ansicht, vgl. DreherlTröndle, StGB, § 43a Rdn. 6; 1. Meyer, ZRP 90, 
85 (88). 

5 Vgl. die Antwort der Bundesregierung vom 10.06.1996 auf die Große Anfrage der 
SPD-Fraktion zur organisierten Kriminalität, BT-Drs. 13/4942, S. 26. 
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sondern ein weiterer Schwerpunkt liegt im verfassungsrechtlichen Bereich, es 
wird also eine intradisziplinäre Prüfung vorgenommen. 

Der Titel der Arbeit lautet: Vermögensstrafe und 'modernes' Strafrecht. Mit 
dem 'modemen' Strafrecht befaßt sich der zweite Teil der Untersuchung. Denn 
es erscheint sinnvoll, die Untersuchung nicht auf die bloße Vereinbarkeit der 
Vermögensstrafe mit rechtsstaatlichen Grundsätzen zu beschränken, sondern 
weitergehend eine möglicherweise über die reine verfassungsrechtlich-
dogmatische Frage hinausgehende Problematik zu betrachten. Diese Problema-
tik betrifft den Wandel des Strafrechts in einer sich verändernden Gesellschaft 
und einen möglichen Zusammenhang mit der Vermögensstrafe. Dabei wird 
untersucht, welche Entwicklung das Strafrecht vom 'klassischen' zum 
'modemen' bereits vollzogen hat und noch vollzieht und was das 'modeme' 
Strafrecht ausmacht. Der grundsätzlich mehrere Deutungsmöglichkeiten eröff-
nende Begriff des 'modemen' Strafrechts wird dabei in einem bestimmten Sinn 
verstanden: Gemeint ist nicht ein Strafrecht, das insofern 'modem' ist, als es 
rechtsstaatlich, freiheitlich, allein dem Rechtsgüterschutz dienend und ,in seiner 
Zielsetzung konstruktiv ist. Vielmehr wird in dieser Arbeit ein anderes Ver-
ständnis des Begriffs des 'modernen' Strafrechts zugrunde gelegt: Es wird die 
kritische Frage aufgeworfen, ob gegenwärtig eine kriminalpolitische Entwick-
lungstendenz erkennbar ist, bei der die Strafverfolgung durch einen immer 
weitergehenden Verlust an rechtsstaatlichen Konturen gekennzeichnet ist, und 
inwieweit die Vermögensstrafe einen Bestandteil dieser Entwicklungstendenz 
darstellt; ferner wird eine Bewertung der herausgearbeiteten Ergebnisse vorge-
nommen. Die thematische Verknüpfung zwischen Vermögensstrafe und 
'modernem' Strafrecht erfolgt deshalb, weil sich die Vermögensstrafe gut eig-
net, um die gegenwärtige Entwicklung des Strafrechts zu verdeutlichen. 

Das methodische Vorgehen erfolgt im zweiten Teil anders als im ersten Teil 
weitgehend nicht auf eine rein dogmatische Weise, sondern durch eine krimi-
nalpolitische Beschreibung und Bewertung des 'modernen' Strafrechts und der 
Zusammenhänge zur Vermögensstrafe. Es soll dadurch auf festgestellte Ten-
denzen des Strafrechts aufmerksim gemacht werden, und es sollen Anregungen 
gegeben werden, über den gegenwärtigen Zustand des Strafrechts und seme 
Entwicklungstendenzen einmal kritisch nachzudenken. 

Den Abschluß der Untersuchung bildet ein kurzer Ausblick auf mögliche 
Alternativen zu der beschriebenen Form der Verbrechens"bekämpfung" nebst 
Anregungen für ein Gegenmodell. 

Weitgehend ausgeklammert bleibt in dieser Arbeit eine eingehende Ausein-
andersetzung mit dem Phänomen der organisierten Kriminalität, über das es 
bislang nur ungesicherte Erkenntnisse gibt. Zum einen erscheint die Diskussion 
um den sachlichen Gehalt und das tatsächliche Ausmaß der behaupteten Be-


